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§ 10 JBA-G Budget
 JBA-G - Justizbetreuungsagentur-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Die Geschäftsführung hat jährlich bis Ende Oktober für das nächste Kalenderjahr das Jahresbudget nach

Prüfung durch den Aufsichtsrat der Bundesministerin für Justiz zur Genehmigung vorzulegen.

2. (2)Die Jahresbudgets sind unter Beachtung der Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

sowie unter Berücksichtigung aller möglichen Rationalisierungspotentiale zu erstellen. Sie haben insbesondere

die der Justizbetreuungsagentur zugrundeliegende Organisation einschließlich der Pläne für den Personal- und

Sachmitteleinsatz, für die Investitionsvorhaben und für die Finanzierung zu enthalten.

3. (3)Für das erste Geschäftsjahr hat die Bundesministerin für Justiz ein provisorisches Jahresbudget zu erstellen.

Dieses gilt bis zur Genehmigung der Budgets gemäß § 9 Abs. 5.
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